
 

 
SGB 0162/2016 
 

Globalbudget „Umwelt“ für die Jahre 2017 bis 

2019 

Botschaft und Entwurf des Regierungsrates 
an den Kantonsrat von Solothurn 
vom 6. September 2016, RRB Nr. 2016/1560 

Zuständiges Departement 

Bau- und Justizdepartement 

Vorberatende Kommissionen 

Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission 
Finanzkommission 
 
 



2 

Inhaltsverzeichnis 

 
Kurzfassung ........................................................................................................................................... 3 

1. Einleitende Bemerkungen ..................................................................................................... 5 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates ................................................... 7 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe .................................................................................... 8 

3.1 Leistungserbringer ................................................................................................................. 8 

3.2 Produktegruppen ................................................................................................................... 9 

3.2.1 Koordination .......................................................................................................................... 9 

3.2.2 Boden .................................................................................................................................... 10 

3.2.3 Wasser ................................................................................................................................... 13 

3.2.4 Luft / Lärm ............................................................................................................................ 16 

3.2.5 Stoffe .................................................................................................................................... 18 

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit ............................................................................ 20 

3.4 Personal ................................................................................................................................ 20 

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode ... 21 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag ................................................................................. 21 

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode ......................................................................................... 21 

3.5.3 Neue Globalbudgetperiode ................................................................................................ 22 

4. Finanzströme ausserhalb Globalbudget............................................................................. 22 

4.1 Beiträge finanziert aus der Erfolgsrechnung Wasserwirtschaft GWBA ........................... 23 

5. Rechtliches ............................................................................................................................ 23 

6. Antrag ................................................................................................................................... 24 

7. Beschlussesentwurf .............................................................................................................. 25 

 



3 

Kurzfassung 

Das Amt für Umwelt setzt sich ein für die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressour-
cen Boden, Wasser und Luft sowie für den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schäd-
lichen und lästigen Umwelteinflüssen, Schaden- und Störfällen. 

Die grundsätzlichen Zielsetzungen des Globalbudgets „Umwelt“ für die Periode 2017 bis 2019 
bleiben praktisch unverändert gegenüber den bisherigen. Sie basieren auf den gesetzlichen 
Vorgaben des Bundes und der umweltpolitischen Zielsetzung des Regierungsrates. Der weitaus 
grösste Aufwand ergibt sich aus dem kantonalen Vollzug der bereits bestehenden Bundesgeset-
ze. 

Die Gesetze mit den dazugehörigen Verordnungen werden regelmässig revidiert und erfordern so 
laufend Anpassungen beim kantonalen Vollzug. Es müssen deshalb regelmässig neue Grundlagen 
erhoben und andere Vorbereitungen getroffen werden. Diese Vorbereitungen werden mehrheit-
lich in Projektarbeiten mit Externen abgewickelt. Damit kann das nötige Spezialwissen eingekauft 
und soweit nötig intern aufgebaut werden, so dass der Vollzug anschliessend wiederum in die be-
stehenden Strukturen und Abläufe des Amtes für Umwelt eingebaut werden kann. Dieses Vorge-
hen hat sich bewährt und soll beibehalten werden. 

Mit dem Globalbudget „Umwelt“ sollen der oben erwähnte allgemeine Vollzug gewährleistet 
sowie im Speziellen folgende Ziele erreicht werden: 

a) Globalbudget: "Umwelt" 

1. Produktegruppe 1: Koordination 
1.1. Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch 

bei zunehmender Anzahl der Geschäfte. 
1.2. Ab dem Jahr 2018 stehen die Umweltdaten aktuell, systematisch und 

zielgruppenspezifisch im Internet und - soweit noch nötig - in Papierform 
zur Verfügung. 

2. Produktegruppe 2: Boden 
2.1. Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standor-

te (Ablagerungsstandorte, Betriebsstandorte oder Unfallstandorte) be-
einträchtigt wird. 

2.2. Sanierung von ca. 15 Schiessanlagen einer Pilotregion unter der Feder-
führung des Kantons. 

2.3. Prüfen und Bewilligen von Erdwärmesonden (Wärmenutzung aus dem 
Untergrund). 

2.4. Bodenverbesserung von ungenügend rekultivierten Böden. 
2.5. Sanierung der Böden in der Sanierungswertzone (SWZ) Dornach gemäss 

Sanierungsprojekt. 

3. Produktegruppe 3: Wasser 
3.1. Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare und Emme: Das Niederamt 

und das Wasseramt sind vor Hochwassergefahren der Aare bzw. der Em-
me geschützt und die Flüsse ökologisch aufgewertet. 

3.2. Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes: Die lokalen Hochwasser-
Hotspots mit hohen Risiken für Menschen und Sachwerten sind identifi-
ziert. Für die fünf grössten Risiken sind Massnahmen zur Risikoreduktion 
angeordnet. 

3.3. Die ökologische Situation der Fliessgewässer wird gezielt verbessert. 



4 

3.4. Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Wasserqualität in den 
Oberflächengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder 
sich verbessern. 

3.5. Reduktion der Nitratgehalte im Grundwasser im Gäu. 

4. Produktegruppe 4: Luft/Lärm 
4.1. Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Luftqualität soll ge-

halten werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der 
gesetzlichen Anforderungen soll weiter abnehmen. 

4.2. Ermitteln der fossilen CO2-Emissionen aus dem Gebäudepark im Kanton 
Solothurn. 

4.3. Ab dem Jahr 2018 soll ein neues Feuerungskontrollmodell eingeführt 
werden. 

4.4. Massnahmen zur Verminderung von Hörschäden durch laute Musik bei 
jungen Menschen. 

4.5. Aufbau eines Lärm-Monitorings mit drei Messstationen. 

5. Produktegruppe 5: Stoffe 
5.1. Der Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung erfolgt ri-

sikobasiert und nach den im Prozessmanagement des Amtes definierten 
Prozessabläufen. 

5.2. Umsetzung der Abfallplanung 2017 des Kantons. 
5.3. Umsetzung der Baustoffrecycling-Strategie des Kantons. 

Dank verschiedener Prozessoptimierungen und bedingt durch die bereits erfolgten Sparmass-
nahmen ist der beantragte Verpflichtungskredit nochmals um 1,8 Mio. Franken tiefer als für die 
vorangegangene Globalbudgetperiode. 

 

b) Verpflichtungskredit 2017 bis 2019 31‘159‘000 Fr. 



5 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget „Umwelt“ für 
die Jahre 2017 bis 2019. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Das Amt für Umwelt setzt sich ein für die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressour-
cen Boden, Wasser und Luft sowie für den Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen vor schäd-
lichen und lästigen Umwelteinflüssen sowie Schaden- und Störfällen. 

Für die Globalbudgetperiode 2017 bis 2019 bleiben die Zielsetzungen des Globalbudgets „Um-
welt“ bezüglich der Massengeschäften (Vollzugstätigkeiten wie Planungen, Bewilligungen, 
Kontrollen, Umweltbeobachtung und Stellungnahmen zu Baugesuchen, Nutzungsplanungen 
und Gestaltungsplänen) gegenüber den bisherigen weitgehend unverändert. Neu sind dagegen 
naturgemäss die vorgesehenen Projekte für diese Globalbudgetperiode. Die Massengeschäfte 
und auch die Projekte basieren auf der Umweltschutz-, Gewässerschutz-, Wasserbau- und Che-
mikaliengesetzgebung des Bundes, auf der kantonalen Umwelt- und Wassergesetzgebung so-
wie den umweltpolitischen Zielsetzungen des Regierungsrates für die Legislaturperiode 2013 bis 
2017, die als politische Schwerpunkte u.a. aufführen, die natürlichen Lebensgrundlagen nach-
haltig zu schützen. Nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Bevölkerung sowie die zukünftigen Generationen sollen vermieden oder gesamthaft gering ge-
halten werden. Konkret erwähnt wird die Verminderung der Gefahrenpotentiale durch Hoch-
wasser und Altlasten. Der Legislaturplan 2018 bis 2021 ist gegenwärtig in Bearbeitung und liegt 
noch nicht vor. Es ist aber vorgesehen, die bestehenden Zielsetzungen für den Umweltbereich 
vergleichbar beizubehalten. 

Der weitaus grösste Aufwand ergibt sich aus dem kantonalen Vollzug dieser Gesetze. Zu erwäh-
nen sind insbesondere: 

– Planen (gesetzlich vorgeschriebene Planungsarbeiten wie Abbauplanung von Kies 
und Steinen, Planung für Hochwasserschutzbauten, Luftmassnahmenplan etc.) 

– Bewilligen/Genehmigen (Erteilen von Bewilligungen für Abfallanlagen, Abwasser-
behandlungsanlagen, Einbauten ins Grundwasser, Abparzellierungen von belasteten 
Standorten, Erdwärmesonden, Bauen in lärmbelastetem Gebiet, Schiffsanbindeplätze 
etc.) 

– Kontrollieren (verhältnismässige und effiziente Kontrolle der erteilten Bewilligun-
gen, Marktkontrollen, Emissionskontrollen etc.) 

– Messen im Rahmen der Umweltbeobachtung (Luft-, Wasser- und Bodenmessun-
gen) 

– Bauen und Sanieren (Gewässerunterhalt, Hochwasserschutz und Renaturierung, 
Sanierungsmassnahmen bei mit Abfällen belasteten Standorten) 

– Intervenieren im Bedarfsfall (Sicherstellen des rund um die Uhr bestehenden Scha-
dendienstes und von Chemiefachberatern, Beraten der Einsatzkräfte bei Hochwasser 
und anderen umweltrelevanten Ereignissen) 
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– Informieren/Beraten der von der Gesetzgebung Betroffenen sowie der Öffentlich-
keit 

– Stellung nehmen zu Planungs- und Bauvorhaben (Richt- und Nutzungsplanungen, 
Baubewilligungsverfahren), Erstellen des Prüfberichts bei Umweltverträglichkeitsprü-
fungen. 

Die Gesetze mit den dazugehörigen Verordnungen werden regelmässig revidiert und neuen Er-
kenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Dies führt zu stetigen Änderungen im laufenden kan-
tonalen Vollzug. Von den laufenden und geplanten Rechtsetzungen 2016 bis 2021 des Bundes 
im Umweltbereich dürften wir u.a. betroffen sein von: 

– Rechtsanpassungen zur Umsetzung der Massnahmenpläne Lärmbekämpfung und 
Ruheschutz  

– Revision der Vorschriften für Öl-, Gas- und Holzfeuerungen in den Bereichen des 
Inverkehrbringens und bei der periodischen Kontrolle 

– Anpassungen des Chemikalienrechts an Änderungen und neue Bestimmungen im 
EU-Recht 

– Stopp der Verschmutzung durch Wegwerf-Plastiksäcke (Motion de Buman 
10.3850) 

– Änderungen im Bereich Gewässerraum zur Erfüllung der Motion UREK-S 15.3001 
„Schaffung von Handlungsspielraum in der Gewässerschutzverordnung“ 

– Verordnung des UVEK zur Überprüfung des Reinigungseffekts von Massnahmen 
zur Elimination von organischen Spurenstoffen bei Abwasserreinigungsanlagen 

– Änderungen in der Gewässerschutzgesetzgebung zur Ermöglichung des Verbren-
nens von Hofdünger (Motion Lustenberger 11.4020), zur Aufhebung des „ortsüblichen 
Bewirtschaftungsbereichs“ (Motion Bischofberger 14.3095) und zur „Anpassung an die 
heutige Nutztierhaltung (Motion Aebi 13.3324)  

– Änderungen des CO2-Gesetzes im Zusammenhang mit der nationalen Energiepoli-
tik 

– Rechtliche Verankerung des integralen Risikomanagements im Umgang mit Na-
turgefahren (Postulat Darbellay 12.4271) 

– Revision der Verordnung im Strahlenschutz (u.a. wird neu ein Referenzwert für 
Radon festgelegt. Als Folge davon muss die Radonbelastung beim Bauen stärker be-
achtet werden). 

Diese Revisionen haben teilweise zur Folge, dass Grundlagen zu erheben, fortzuschreiben oder 
andere Vorbereitungen zu treffen sind. Wenn diese Vorbereitungsarbeiten getan sind, wozu 
zum Teil externe Unterstützung beigezogen wird, weil das notwendige Spezialwissen nicht im-
mer vorliegt, wird anschliessend der Vollzug wiederum in die bestehenden Strukturen und Ab-
läufe des Amtes für Umwelt eingebaut. Dieses Vorgehen hat sich bewährt und soll beibehalten 
werden. 

Wie im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP 2017 bis 2020) festgehalten, stehen für die 
Globalbudgetperiode 2017 bis 2019 die Fortführung der eigenen Hochwasserschutz- und Revita-
lisierungsprojekte an der Aare zwischen Olten und Aarau, an der Emme vom Wehr Biberist bis 
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zur Aaremündung und neu an der Dünnern in Herbetswil und zwischen Oensingen und Ober-
buchsiten, die Sanierungsmassnahmen im Altlastenbereich inkl. Schiessanlagen und die Umset-
zung des Energiekonzepts, soweit das Amt für Umwelt davon betroffen ist, im Vordergrund. 
Weitere wichtige IAFP-Projekte sind die Revision des Gesetzes Wasser, Boden und Abfall (GWBA) 
und das neue Gesetz über die Erkundung und Nutzung des tiefen Untergrundes und von Bo-
denschätzen (GUB), wobei hier die Federführung beim Departementssekretariat des Bau- und 
Justizdepartementes liegt, das Amt für Umwelt aber für die Bereitstellung der fachlichen Grund-
lagen verantwortlich ist. 

Die Revision des GWBA ist aus verschiedenen Gründen vorgesehen. So soll damit der am 
26. März 2014 vom Kantonsrat im Zusammenhang mit dem Massnahmenplan (KRB Nr. 
SGB 212/2013) gefasste Beschluss, die Erträge aus der Wasserwirtschaft breiter zu verwenden 
(Massnahme BJD_K17), ermöglicht werden. Seit der Einführung von HRM2 im Kanton Solo-
thurn im Jahr 2012 werden die mit den Erträgen aus der Gewässernutzung finanzierten Mass-
nahmen als Investitionen aktiviert und über vierzig Jahre abgeschrieben. Die in den letzten 
Jahren deutlich gesteigerte Investitionstätigkeit im Wasserbau belastet deshalb die Erfolgs-
rechnung des Kantons nicht derart stark wie ursprünglich vorgesehen. Vorher wurden nämlich 
die entsprechenden Investitionen jährlich zu 100 % abgeschrieben. Dies hat zur Folge, dass die 
Summe der gemäss § 165 GWBA zweckgebunden zu verwendenden Erträge aus der Gewäs-
sernutzung, welche als zweckbestimmtes Eigenkapital bilanziert wird, anwächst. Auf der ande-
ren Seite stehen in den nächsten Jahren teure Altlastensanierungen an. Neben den Stadtmist-
deponien in Solothurn und anderen Siedlungsabfalldeponien müssen auch die Kugelfänge der 
Schiessplätze saniert werden. Die vorhandenen Mittel des Altlastenfonds gemäss §§ 137 ff 
GWBA reichen bei weitem nicht, um die damit verbundenen Kosten zu decken. Ohne das 
GWBA zu revidieren, müssten für die bundesrechtlich vorgeschriebenen Sanierungsarbeiten 
(Art. 32c Umweltschutzgesetz, USG; SR 814.01) auf freies Eigenkapital zurückgegriffen werden. 
Es liegt daher auf der Hand, mit der vorliegenden Teilrevision den Verwendungszweck der Er-
träge aus der Gewässernutzung gemäss § 165 GWBA auszuweiten. Die Sanierung der Altlasten 
dient schliesslich massgeblich dem Schutz des Grundwassers. 

Im Globalbudget aufgeführt, aber nicht Bestandteile sind weiterhin die Spezialfinanzierungen 
Altlastenfonds, Abwasserfonds, Entsorgungsfonds und Deponienachsorgefonds, die Finanzie-
rung Wasserwirtschaft gemäss GWBA sowie die Finanzströme und Investitionen ausserhalb Glo-
balbudget. 

Wenn die Revision des GWBA in der angedachten Form in Kraft tritt, dies ist gemäss Zeitplan 
frühestens Mitte Jahr 2017 der Fall, wird dies eine andere, einfachere Darstellung der Spezialfi-
nanzierungen und der Finanzierung Wasserwirtschaft gemäss GWBA zur Folge haben. Das Glo-
balbudget selber sowie die Finanzströme und Investitionen ausserhalb des Globalbudgets wer-
den dagegen nicht davon betroffen sein. 

2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

 

Legislaturplan 2013 - 2017 Enthalten in 
Produktegruppen 

Nr. Handlungsziel  1 2 3 4 5 
 B.2 Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig schützen X X X X X 
 B.2.3 Gefahrenpotentiale vermindern X X X  X 
 B.2.3.1 Siedlungs- und Kulturräume vor Naturgefahren schützen X X X   
 B.2.3.2 Altlasten systematisch sanieren  X X  X 
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Die Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte werden detailliert in der Mehrjahrespla-
nung Wasserbau 2017 dargestellt. 

Das generelle Handlungsziel B.2 „Natürliche Lebensgrundlagen nachhaltig schützen“ betrifft 
die Haupttätigkeit des Amtes für Umwelt mit Aufgaben, die in allen Produktegruppen wahrge-
nommen werden. Vom Handlungsziel B.2.3 „Gefahrenpotenziale vermindern“ mit den Unterzie-
len B.2.3.1 und B.2.3.2 sind vor allem die Produktegruppe 1 (u.a. Koordination der Naturgefah-
ren), die Produktegruppe 2 (u.a. Sanierung von Altlasten, Naturgefahren wie Steinschlag und 
Rutschungen), die Produktegruppe 3 (u.a. Schutz vor Hochwasser) und die Produktegruppe 5 
(u.a. geordnete Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Sanierung von Altlasten) betrof-
fen. 

Die im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 aufgeführten Massnahmen betreffen 
sämtliche Produktegruppen. Die Massnahme 1182 „Schwermetallsanierung Schiessanlagen“ be-
trifft die beiden Produktegruppen 2 und 5. Die in Ausführung begriffenen Hochwasserschutz- 
und Revitalisierungsprojekte (Massnahmen 5154 und 5156) betreffen vorwiegend die Produkte-
gruppe 3. Weil aber bei diesen Projekten belastetes Bodenmaterial entsorgt und Altlasten sa-
niert werden müssen, sind auch die Produktegruppen 2 und 5 involviert. Beim Projekt Hochwas-
serschutz und Revitalisierung Dünnern (Massnahme 5843) sollen in dieser Globalbudgetperiode 
die Planungsarbeiten vorgenommen werden. Die Federführung liegt bei der Produktegruppe 3. 
Bei der Koordination des Bewilligungsverfahrens wird auch die Produktegruppe 1 eine wichtige 
Rolle spielen. Die Gesetzesarbeiten (Massnahmen 5235 und 5482) betreffen in erster Linie die 
Produktegruppen 2 und 3, bei der Massnahme 5482 GWBA zusätzlich die Produktegruppe 5. Bei 
der Umsetzung des Energiekonzeptes (Massnahme 5242) sind alle Produktegruppen betroffen. 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringer 

 
Name Produktegruppe Leistungserbringende Dienststelle 

1. Koordination Abteilung Koordination 
2. Boden Abteilung Boden 
3. Wasser Abteilungen Wasser und Wasserbau 
4. Luft/Lärm Abteilung Luft/Lärm 
5. Stoffe Abteilung Stoffe 

Die bisherigen fünf Produktegruppen „Koordination“, „Boden“, „Wasser“, „Luft/Lärm“ und 
„Stoffe“ werden gegenüber der Globalbudgetperiode 2014 bis 2016 unverändert weitergeführt. 
Wenige organisatorische Veränderungen innerhalb der Produktegruppen sind zur weiteren Op-
timierung der Prozesse vorgenommen worden. Dort, wo eigene personelle Ressourcen fehlen 

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 Enthalten in 
Produktegruppen 

Nr. Massnahme 1 2 3 4 5 
 1182 Schwermetallsanierung Schiessanlagen  X   X 
 5154 Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme Biberist-Aaremündung  X X  X 
 5156 Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare Olten-Aarau  X X  X 
 5235 Gesetz über die Erkundung und Nutzung des tiefen Untergrundes 
  und von Bodenschätzen (GUB) 

 X X   

 5242 Energiekonzept, Umsetzung X X X X X 
 5482 Revision GWBA  X X  X 
 5843 Hochwasserschutz und Revitalisierung Dünnern X  X   
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und es nicht angezeigt ist, kurzfristig solche aufzubauen, oder wo Dritte die Leistungen günsti-
ger erbringen können, werden Aufträge an Dritte erteilt und unter den jeweiligen Produkte-
gruppen verbucht. 

3.2 Produktegruppen 

3.2.1 Koordination 

– Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch bei zu-
nehmender Anzahl der Geschäfte. 

Stellungnahmen zu Baugesuchen, Nutzungsplanungen, Gestaltungspläne etc. sowie das Erteilen 
von Bewilligungen im Umwelt- und Gewässerschutzrecht gehören zu den Massengeschäften im 
Amt. Jährlich fallen rund 80 Stellungnahmen zu Planungen und gegen 800 Stellungnahmen zu 
Baugesuchen an. Darin enthalten sind im Schnitt jährlich ca. 10 umfangreiche Stellungnahmen 
zu Projekten mit Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die Anzahl der Geschäfte hat in den 
letzten Jahren stetig zugenommen, häufig auch die Komplexität. Durch das Optimieren der Ab-
läufe und durch weitere Effizienzsteigerungen sollen mit dem heutigen Personalbestand diese 
Geschäfte innerhalb der bisherigen Durchlaufzeiten abgewickelt werden. 

– Ab dem Jahr 2018 stehen die Umweltdaten aktuell, systematisch und zielgruppen-
spezifisch im Internet und - soweit noch nötig - in Papierform zur Verfügung. 

Umweltdaten dienen dazu, die Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt zu informieren. Sie 
sind auch unverzichtbare Grundlagen, um frühzeitig Probleme zu erkennen, Massnahmen ein-
zuleiten und Erfolgskontrollen vorzunehmen. Darüber hinaus dienen die Daten den Bauherren 
und ihren Planern, um Projekte auszuarbeiten, sowie den kommunalen und kantonalen Behör-
den, um Bewilligungen des Umwelt- und Gewässerschutzrechtes zu erteilen und die Umweltver-
träglichkeit der umweltrelevanten Projekte zu prüfen. Bis heute werden die Umweltdaten in ei-
nem jährlich erscheinenden Datenband in Papierform publiziert. Der Datenband wird auch auf 
der Homepage des Amtes für Umwelt aufgeschaltet und kann dort eingesehen werden. Neu ist 
vorgesehen, dass die Daten aktuell und attraktiv auf der Homepage vorliegen und ein benutzer-
freundlicher Zugriff garantiert ist. Dies soll soweit möglich automatisiert werden und keine zu-
sätzlichen Ressourcen binden. 
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3.2.2 Boden 

– Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standorte (Abla-
gerungsstandorte, Betriebsstandorte oder Unfallstandorte) beeinträchtigt wird. 

Für die belasteten Standorte, die innerhalb von Grundwasserschutzzonen liegen, sollen - soweit 
dies bis jetzt noch nicht vorgenommen wurde bzw. die bereits vor Jahren ausgelösten Verfahren 
immer noch nicht abgeschlossen sind - insgesamt ca. 40 altlastenrechtliche Voruntersuchungen 
bis Ende Jahr 2018 vorliegen. Anschliessend wird über die allenfalls notwendigen Massnahmen 
zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität (Überwachung oder Sanierung des belasteten Stand-
ortes) entschieden. 

– Sanierung von ca. 15 Schiessanlagen einer Pilotregion unter der Federführung des 
Kantons. 

Die Sanierung der Schiessanlagen ist eine bezüglich Kostentragung und Ausführung komplexe 
Aufgabe im Rahmen der Altlastensanierungen. Um die Gemeinden zu entlasten, wird durch den 
Kanton zunächst für eine Pilotregion die Sanierung von ca. 15 Schiessanlagen als Gesamtpaket 
ausgeschrieben. Die Vergabe der Sanierung an nur einen Unternehmer soll Abläufe vereinfa-
chen, einheitliche Standards sicherstellen und Kosten senken. Die Vorarbeiten dafür, inkl. der 
Inkraftsetzung einer gesetzlichen Regelung für die Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und 
Gemeinden, erfolgen 2017, die Sanierungen der 15 Anlagen 2018 und 2019. Gestützt auf das Pi-
lotprojekt wird anschliessend das weitere Vorgehen für das restliche Kantonsgebiet festgelegt. 
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– Prüfen und Bewilligen von Erdwärmesonden (Wärmenutzung aus dem Unter-
grund). 

Immer noch sehr hoch ist die Nachfrage nach Erdsonden zur Gebäudeheizung und Warmwas-
seraufbereitung. Auch für diese Globalbudgetperiode ist damit zu rechnen, dass jährlich rund 
250 bis 300 Anfragen gestellt werden und für rund die Hälfte der Anfragen Bewilligungen er-
teilt werden können. Mit der Online-Abfrage Erdwärmesonden, die in den letzten Jahren auf 
der Homepage des Kantons aufgeschaltet wurde, kann mittlerweile für die meisten Standorte 
von den Interessierten selbst abgeklärt werden, ob dort eine Erdwärmesonde erstellt werden 
darf. 

– Bodenverbesserung von ungenügend rekultivierten Böden. 

In der Vergangenheit erfolgte die Rekultivierung von ehemaligen Kiesgruben oder Deponien 
nicht immer nach den heute anerkannten Grundsätzen und die Bodenfruchtbarkeit ist auf die-
sen Standorten beeinträchtigt. Mögliche Standorte, deren Bodenqualität nachträglich verbessert 
werden kann, sollen in einem ersten Schritt bezeichnet werden. Anschliessend sollen rund 25 ha 
Böden bis Ende 2019 aufgewertet werden. Dies bietet Gelegenheit, überschüssige Böden aus 
Bauvorhaben sinnvoll wieder einzusetzen. 

– Sanierung der Böden in der Sanierungswertzone (SWZ) Dornach gemäss Sanie-
rungsprojekt. 

Die Böden in der SWZ Dornach (1.8 ha, davon 0.7 ha Hang; verteilt auf 42 Parzellen) sind gemäss 
AltlV sanierungsbedürftig. Mit Verfügung vom 29. September 2014 wurde der Kanton, vertreten 
durch das Amt für Umwelt, beauftragt, die Sanierung durchzuführen. Seither wurden im Rah-
men von Bauprojekten 9 Parzellen saniert. Die Sanierung der restlichen 33 Parzellen muss mit 
jedem Grundeigentümer individuell abgestimmt werden. Ein externes Büro soll mit der Durch-
führung beauftragt werden. Bis Ende 2017 sollen die Planungsarbeiten abgeschlossen sein. In 
den Jahren 2018 und 2019 soll die Sanierung von mindestens 80 % der Parzellen realisiert sein. 
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3.2.3 Wasser 

– Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare und Emme. Das Niederamt und das 
Wasseramt sind vor Hochwassergefahren der Aare bzw. der Emme geschützt und die 
Flüsse ökologisch aufgewertet. 

Die Hochwasserschutz- und Revitalisierungsprojekte Aare und Emme eliminieren die Hochwas-
serrisiken in den betroffenen Regionen gemäss den festgelegten Schutzzielen und verbessern 
den ökologischen Zustand der Gewässer deutlich. Die Projektumsetzung hält die definierten 
Termin-, Qualitäts- und Kostenvorgaben ein. An der Aare sollen die Bauarbeiten bis Ende Jahr 
2018 abgeschlossen sein. An der Emme sollen die drei Deponien bis Mitte Jahr 2018 saniert sein 
und die eigentlichen Wasserbauarbeiten sollen im Herbst 2018 beginnen. 

– Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes. Die lokalen Hochwasser-Hotspots 
mit hohen Risiken für Menschen und Sachwerten sind identifiziert. Für die fünf gröss-
ten Risiken sind Massnahmen zur Risikoreduktion angeordnet. 

Hochwasserrisiken bestehen nicht nur entlang der grossen Flüsse, sondern auch entlang von Bä-
chen. Basierend auf den Gefahrenkarten der Gemeinden können diese Risiken identifiziert wer-
den. Solche Risiken betreffen zwar weniger Menschen und Sachwerte, können aber auch zu 
massiven Schäden führen. Der Kanton klärt zusammen mit den Gemeinden, wer die wasserbau-
lichen Massnahmen vornehmen soll und stellt sicher, dass die Massnahmen umgesetzt werden. 

– Die ökologische Situation der Fliessgewässer wird gezielt verbessert. 

Die verbesserte ökologische Situation der Fliessgewässer soll dadurch erreicht werden, dass ei-
nerseits die kraftwerksbedingten Fischwanderhindernisse eliminiert werden und anderseits in 
Zusammenarbeit mit Gemeinden, Landwirtschaft und Umweltverbänden die bestehende Revita-
lisierungsplanung des Kantons umgesetzt wird. Die Sanierungsverfügungen an die Inhaber der 
Wasserkraftwerke sollen bis Ende Jahr 2017 erlassen werden. Zur Umsetzung der Revitalisie-
rungsplanung soll eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Erste Projekte sollen im Jahr 2019 
ausgelöst werden. 
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In diesem Zusammenhang ist auch die vorgesehene Regionale Entwässerungsplanung im westli-
chen Einzugsgebiet des Kantons zu sehen. Diese soll sicherstellen, dass die Wasserqualität der 
revitalisierten Fliessgewässer die Erwartungen an saubere und lebendige Gewässer erfüllt. 

– Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Wasserqualität in den Oberflä-
chengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder sich verbessern. 

Eine gleichbleibend gute oder gar besser werdende Wasserqualität ist keine Selbstverständlich-
keit. Es ist dazu unabdingbar, dass die dafür bestehenden Infrastrukturen der Privaten und der 
Öffentlichkeit (Abwasserleitungen, Sonderbauwerke wie Pumpwerke, Regenbecken und Versi-
ckerungsanlagen, Abwasservorbehandlungsanlagen und Abwasserreinigungsanlagen) im Wert 
erhalten, bei Bedarf erneuert oder ausgebaut werden und ein fachlich guter Betrieb sicherge-
stellt ist. Durch Beratungen der Anlageninhaber, Kontrollen der Wasserqualität in den Gewäs-
sern sowie Kontrollen der Abwasservorbehandlung und -reinigung soll dies sichergestellt wer-
den. Die gesetzlichen Anforderungen an die Wasserqualität der Flüsse Aare und Emme, die 
massgeblich zur Grundwasseranreicherung der wichtigsten Grundwasservorkommen im Kanton 
Solothurn beitragen, sind erfüllt. 

Am 1. Januar 2016 ist die revidierte Gewässerschutzverordnung des Bundes in Kraft getreten, 
die regelt, welche Abwasserreinigungsanlagen organische Stoffe, die bereits in tiefen Konzent-
rationen Gewässer verunreinigen können (sog. Mikroverunreinigungen), beseitigen müssen. Da-
zu müssen die Kantone dem Bund eine Planung einreichen, in der dargelegt wird, welche Ab-
wasserreinigungsanlagen im Kanton davon betroffen sind. Diese Planung soll die betroffenen 
Abwasserreinigungsanlagen identifizieren und einen mit den Betreibern und Gemeinden abge-
stimmten Zeitplan enthalten. Das Ergebnis der Konsultation des Bundesamtes für Umwelt zur 
wasserwirtschaftlichen Planung wird im Jahr 2017 vorliegen. Diese Planung wird zusammen mit 
der neuen Entwässerung der Nationalstrasse A1 im Gäu, die mit dem Ausbau auf sechs Spuren 
realisiert werden wird, dienen, die Wasserqualität in der Dünnern so zu verbessern, dass die ge-
setzlichen Anforderungen grossmehrheitlich wieder eingehalten werden können. 

– Reduktion der Nitratgehalte im Grundwasser im Gäu 

Das Grundwasser im Gäu ist nach wie vor zu stark mit Nitrat belastet. Mit einer weiteren Ver-
einbarung zwischen dem Kanton Solothurn und dem Bundesamt für Landwirtschaft, die bis ins 
Jahr 2020 Gültigkeit hat, soll die Nitratbelastung unter Einbezug von Massnahmen im Gemüse-
bau weiter reduziert werden. Das Amt für Umwelt stellt dazu die hydrogeologischen Grundla-
gen zusammen und stellt die landwirtschaftliche Beratung, welche über das Bildungszentrum 
Wallierhof getätigt wird, der betroffenen Landwirte sicher und informiert die betroffenen Was-
serversorgungen im Gäu regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten. 
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3.2.4 Luft / Lärm 

– Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Luftqualität soll gehalten 
werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der gesetzlichen Anforde-
rungen soll weiter abnehmen. 

Die Einflussnahme auf die Luftqualität durch die kantonale Umweltfachstelle ist kleiner als bei 
der Wasserqualität, da die Luftqualität immer auch durch das Wetter (Staulagen, Hitzetage etc.) 
beeinflusst wird. Gleichwohl kann durch die Kontrolle der Feuerungsanlagen und anderer luft-
relevanter Anlagen ein wichtiger Beitrag geleistet werden. 

– Ermitteln der fossilen CO2-Emissionen aus dem Gebäudepark im Kanton Solothurn. 

Die CO2-Verordnung des Bundes verlangt von den Kantonen, dass sie regelmässig ab dem Jahr 
2018 über die Entwicklung der fossilen CO2-Emissionen der Gebäude auf dem Kantonsgebiet 
rapportieren. Die Berechnungen sollen im Jahr 2018 ein erstes Mal basierend auf den Daten des 
Gebäude- und Wohnungsregisters (GWR) des Bundesamtes für Statistik und den eigenen Daten 
der Feuerungskontrollen erfolgen und gegenüber den bisherigen Abschätzungen eine deutlich 
bessere Qualität aufweisen. 

– Ab dem Jahr 2018 soll ein neues Feuerungskontrollmodell eingeführt werden. 

Bei Feuerungsanlagen sind heute der Feuerungskontrolleur für die Emissionsmessung, der Kreis-
kaminfeger für die sicherheitstechnische Wartung und die Servicefirmen für den Unterhalt zu-
ständig. Ab dem Jahr 2018 sollen die bestehenden Monopole aufgehoben und die Verantwor-
tung für die notwendigen Kontrollen an die Anlageeigentümer übertragen werden. Diese sol-
len neu selber wählen können, wer bei ihnen die notwendigen Arbeiten ausführen soll. Damit 
wird auch möglich, dass alle notwendigen Tätigkeiten durch die gleiche Firma vorgenommen 
werden können. Damit dies möglich wird, muss die kantonale Luftreinhalteverordnung ange-
passt werden. Dies soll im Jahr 2017 geschehen. Im Jahr 2018 soll der neue Vollzug evaluiert und 
ab 2019 definitiv eingeführt werden. 

– Massnahmen zur Verminderung von Hörschäden durch laute Musik bei jungen 
Menschen. 

Viele junge Menschen leiden bereits heute unter Hörminderungen, die durch laute Musik ausge-
löst wurde. Viele dieser Hörminderungen werden zu Hörschäden mit grossen Kostenfolgen füh-
ren. Mit der Kampagne „Dein Ohr schläft nie“, welche vom Kanton Zürich eingeführt wurde, 
sollen auch Jugendliche im Kanton Solothurn sensibilisiert werden, mit ihrem Gehör sorgfältiger 
umzugehen. Für vorerst drei Jahre soll diese Kampagne jährlich an mindestens drei Schulen im 
Kanton durchgeführt werden. 
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– Aufbau eines Lärm-Monitorings mit drei Messstationen. 

Am Tag ist jede fünfte und in der Nacht jede sechste Person an ihrem Wohnort von schädlichem 
oder lästigem Strassenverkehrslärm betroffen. Der Strassenverkehr ist dabei mit Abstand die 
wichtigste Quelle. Betroffen sind hauptsächlich Wohnlagen in den Städten und Agglomeratio-
nen. Aber auch Veranstaltungen und Ausgehmeilen können mit ihren Lärmemissionen die 
Wohn- und Lebensqualität vieler beeinträchtigen. Im Gegensatz zur Luft- oder Wasserqualität 
werden aber bis heute im Kanton Solothurn keine kontinuierlichen Lärmmessungen vorge-
nommen, die aufzeigen, ob und wie sich die Lärmsituation verändert. Neu können Lärmpegel 
mit wenig Aufwand kontinuierlich erhoben werden. Diese Technologie soll genutzt werden, um 
im Kanton erste Erfahrungen an drei lärmmässig unterschiedlichen Standorten zu sammeln. 
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3.2.5 Stoffe 

– Der Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung erfolgt risikoba-
siert und nach den im Prozessmanagement des Amtes definierten Prozessabläufen. 

Mit diesem geänderten Vollzug, der sich anlehnt an andere Kontrolltätigkeiten des Staates, die 
bereits erfolgreiche Erfahrungen gemacht haben mit risikobasiertem Vollzug wie beispielsweise 
die Lebensmittelkontrolle, soll sichergestellt werden, dass mit den vorhandenen Ressourcen ein 
höheres Sicherheitsniveau erreicht werden kann. 

– Umsetzung der Abfallplanung 2017 des Kantons. 

Die bestehende Abfallplanung des Kantons aus dem Jahr 1998 wurde in den letzten beiden Jah-
ren in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und den Gemeinden überarbeitet, aktualisiert und 
vor allem an die neue Abfallverordnung des Bundes (Verordnung über die Vermeidung und Ent-
sorgung von Abfällen VVEA, früher Technische Verordnung über Abfälle TVA) angepasst. Die 
Abfallplanung weist kurzfristige Massnahmen (1 bis 2 Jahre) und mittelfristige Massnahmen 
(2 bis 5 Jahre) auf. Die kurzfristigen Massnahmen sind bis Ende Jahr 2018 umzusetzen. Für die 
mittelfristigen Massnahmen soll die Planung der Umsetzung vorliegen. 

– Umsetzung der Baustoffrecycling-Strategie des Kantons. 

Bezüglich der anfallenden Abfallmengen zählt der Bausektor in der Schweiz zu den Spitzenrei-
tern. Gleichzeitig ist in der Bauindustrie der Ressourcenverbrauch hoch. Es ist daher nahelie-
gend, wo möglich und sinnvoll die Materialkreisläufe zu schliessen. Dies wird auch durch die 
Stossrichtung der neuen Abfall-Verordnung des Bundes (VVEA, in Kraft seit 1.1.2016) unterstri-
chen. Durch die Verwertung der mineralischen Bauabfälle können die natürlichen Rohstoffres-
sourcen geschont werden und es erfolgt gleichzeitig ein sparsamer Umgang mit dem nur be-
grenzt zur Verfügung stehenden Deponieraum. In einer Arbeitsgruppe, welche aus Mitgliedern 
der betroffenen kantonalen Ämter (AfU, AVT, HBA) und Verbänden (SKS, BVSO) besteht, wur-
den die Gründe für den mangelnden Einsatz von mineralischen Recyclingbaustoffen (inkl. EOS) 
ermittelt, Lösungsansätze diskutiert und bewertet. Schliesslich wurden mehrere konkrete Mass-
nahmen zur Förderung von mineralischen Recyclingbaustoffen (inkl. EOS) festgelegt und be-
schrieben, die nun von den beteiligten Akteuren umgesetzt werden sollen. 



19 

 

 

 



20 

 

3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit 

 

 

3.4 Personal 

Das Amt für Umwelt musste gemäss Massnahmenplan 2014 bis auf Ende des Jahres 2016 seinen 
bisherigen Stellenetat von 56.3 um 2.3 Stellen abbauen. Damit wird der Stellenetat ab dem Jahr 
2017 54 Stellen betragen. Dieser Stellenetat soll unverändert für das Globalbudget gelten. 

 

Anstelle von Lehrstellen bietet das Amt laufend interessante Praktikumsplätze für Studierende 
und Studienabgänger an. Nach Möglichkeiten werden temporäre Aushilfen durch die Vermitt-
lung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der Invalidenstelle beschäftigt. Jährlich 
werden zwei Anstellungen von je neun Monaten angestrebt. 
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3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Mittlerweile werden jährlich verschiedene Gesetze mit den dazugehörigen Verordnungen revi-
diert und neuen Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Dies führt zu stetigen Änderungen 
im laufenden kantonalen Vollzug. Am meisten Veränderungen für die Globalbudgetperiode 
2017 bis 2019 dürften die unter Kapitel 1 aufgeführten vorgesehenen Gesetzesrevisionen des 
Bundes bewirken. Es ist aber davon auszugehen, dass der Vollzug durch diese Revisionen nicht 
vollständig umgekrempelt wird und Mehraufwände kompensiert werden können durch Verein-
fachung und Optimierung bestehender Vollzugsaufgaben, vermehrte Zusammenarbeit mit 
Branchen und benachbarten Kantonen oder durch das Wegfallen von Aufgaben. Auch die vor-
gesehenen Revisionen der kantonalen Gesetzgebungen Wasser-, Boden- und Abfall (Gesetz 
über Wasser, Boden und Abfall GWBA) sowie in der Luftreinhaltung (Luftreinhalte-Verordnung 
des Kantons Solothurn, LRV-SO; BGS 812.41) werden zu gewissen Veränderungen im kantonalen 
Vollzug führen, die jedoch ebenfalls mit den bestehenden Ressourcen zu bewältigen sind. 

Diese Revisionen werden zur Folge haben, dass Grundlagen zu erheben, fortzuschreiben und 
andere Vorbereitungen zu treffen sind. Zu erwähnen sind beispielsweise die Planungsarbeiten 
zur Elimination der Mikroverunreinigungen in den Abwasserreinigungsanlagen oder die Umset-
zungsstrategie für die Revitalisierung von Fliessgewässern. Auch der neu vorgesehene Vollzug 
der Feuerungskontrolle wird u.a. zur Folge haben, dass Anpassungen der bestehenden Software 
vorgenommen werden müssen. 

3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode 

Der Leistungs- und Aufgabenumfang der einzelnen Produktegruppen ist im Vergleich zur Vor-
periode praktisch gleich geblieben. Einzig der Bereich Deponievollzug wurde von der Produkt-
gruppe Stoffe in die Produktgruppe Boden verschoben. Innerhalb der Produktgruppen können 
sich aus aktuellen Anlässen die Schwerpunkte ändern. 

 

Die globalbudgetrelevanten Sparvorgaben aus den Massnahmenplänen 2013 und 2014 konnten 
vollständig eingehalten werden. Die budgetierten Erlöse wurden leicht übertroffen. Einzelne 
Mehraufwendungen gegenüber dem Voranschlag 2015 aus verzögerten Projekten konnten 
durch zweckgebundene Reserven gedeckt werden. 
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3.5.3 Neue Globalbudgetperiode 

 

4. Finanzströme ausserhalb Globalbudget 

 

Die Jahrestranchen der Beiträge an die Gemeinden und Zweckverbände für die Vorhaben des 
Wasserbaus und der Siedlungswasserwirtschaft (Wasserversorgung und Abwasserentsorgung) 
werden jährlich mit dem Voranschlag ergänzend zum Globalbudget dem Kantonsrat zur Ge-
nehmigung vorgelegt. Die Beiträge für den Wasserbau gehen zudem aus dem Mehrjahresplan 
Wasserbau 2017 ff detailliert hervor. 

Im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung sollen in den Jahren 2017 bis 
2019 verschiedene Projekte der Gemeinden und Verbände aus dem Profitcenter Wasserwirt-
schaft GWBA mitfinanziert werden, deren Finanzierung zum Teil bereits für die vorangegange-
ne Globalbudgetperiode vorgesehen waren. Diese Projekte haben sich bei den Gemeinden oder 
Verbänden aus verschiedenen Gründen verzögert, sollen nun aber in den nächsten Jahren um-
gesetzt werden. Folgende Wasserversorgungsprojekte sind vorgesehen:  
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4.1 Beiträge finanziert aus der Erfolgsrechnung Wasserwirtschaft GWBA 

– Erste Ausbauschritte Versorgungssicherheit Mittleres Thal Herbets-
wil/Aedermannsdorf 

– Neubau Reservoir Walterswil/Däniken 

– Restrukturierung Regionale Wasserversorgung Birstal (WVB/RWV) 

– Neubau regionales Reservoir Steingrube, Solothurn 

– Verbindung Derendingen - Äusseres Wasseramt 

– Neu- und Ausbau Reservoir Schönenwerd 

– Regionale Grundwasserfassung Aarefeld, Gretzenbach 

– Beteiligung am geologischen 3D-Modell des schweizerischen Mittellandes 
(Grundwassermodell) 

– Anbindung Gemeinde Unterramsern - ZV Kyburg-Buchegg 

– Verbindung Kleinlützel - Liesberg 

– Restrukturierung Wasserverbund Gilgenberg. 

Die vorgesehenen Beiträge an Massnahmen der Abwasserentsorgung können voraussichtlich 
noch aus dem Abwasserfonds finanziert werden. Anschliessend wird der Fonds ausgeschöpft 
sein. 

– Ausbau und Sanierung der Abwasserreinigungsanlage Nunningen 

– Ausbau und Sanierung der Abwasserreinigungsanlage Meltingen-Zullwil. 

Die nach diesem Globalbudget vorgesehenen Massnahmen an solothurnischen Abwasserreini-
gungen zur Elimination der Mikroverunreinigungen werden keine kantonalen Beiträge erhal-
ten. Diese Massnahmen werden durch den Bund mit voraussichtlich zu 75 % subventioniert 
werden. 

5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit und Spe-
zialfinanzierungen) nicht dem fakultativen Referendum nach Artikel 36 der Kantonsverfassung 
vom 8. Juni 1986 (KV; BGS 111.1) (Art. 37 Abs. 1 Buchst. c KV). 
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6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Fürst 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget „Umwelt“ für die Jahre 2017 bis 2019 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 der 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 19861), § 19 Absatz 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2), nach Kenntnisnahme von 
Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 6. September 2016 (RRB Nr. 2016/1560), be-
schliesst: 

1. Für das Globalbudget „Umwelt“ (Erfolgsrechnung) werden für die Jahre 2017 bis 2019 
folgende Produktegruppen und Produktegruppenziele festgelegt: 

1.1. Produktegruppe 1: Koordination 
1.1.1. Halten der Durchlaufzeiten für Stellungnahmen und Bewilligungen, auch bei 

zunehmender Anzahl der Geschäfte. 
1.1.2. Ab dem Jahr 2018 stehen die Umweltdaten aktuell, systematisch und ziel-

gruppenspezifisch im Internet und - soweit noch nötig - in Papierform zur 
Verfügung. 

1.2. Produktegruppe 2: Boden 
1.2.1. Sicherstellen, dass die Trinkwasserqualität nicht durch belastete Standorte 

(Ablagerungsstandorte, Betriebsstandorte oder Unfallstandorte) beeinträch-
tigt wird. 

1.2.2. Sanierung von ca. 15 Schiessanlagen einer Pilotregion unter der Federführung 
des Kantons. 

1.2.3. Prüfen und Bewilligen von Erdwärmesonden (Wärmenutzung aus dem Unter-
grund). 

1.2.4. Bodenverbesserung von ungenügend rekultivierten Böden. 
1.2.5. Sanierung der Böden in der Sanierungswertzone (SWZ) Dornach gemäss Sa-

nierungsprojekt. 

1.3. Produktegruppe 3: Wasser 
1.3.1. Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare und Emme. Das Niederamt und 

das Wasseramt sind vor Hochwassergefahren der Aare bzw. der Emme ge-
schützt und die Flüsse ökologisch aufgewertet. 

1.3.2. Lokale Verbesserung des Hochwasserschutzes. Die lokalen Hochwasser-
Hotspots mit hohen Risiken für Menschen und Sachwerten sind identifiziert. 
Für die fünf grössten Risiken sind Massnahmen zur Risikoreduktion angeord-
net. 

1.3.3. Die ökologische Situation der Fliessgewässer wird gezielt verbessert. 
1.3.4. Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Wasserqualität in den 

Oberflächengewässern und im Grundwasser soll gehalten werden oder sich 
verbessern. 

1.3.5. Reduktion der Nitratgehalte im Grundwasser im Gäu. 

 ________________  

1) BGS 111.1. 
2) BGS 115.1. 
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1.4. Produktegruppe 4: Luft/Lärm 
1.4.1. Der bestehende und mehrheitlich gute Zustand der Luftqualität soll gehalten 

werden oder sich verbessern. Die Anzahl Überschreitungen der gesetzlichen 
Anforderungen soll weiter abnehmen. 

1.4.2. Ermitteln der fossilen CO2-Emissionen aus dem Gebäudepark im Kanton Solo-
thurn. 

1.4.3. Ab dem Jahr 2018 soll ein neues Feuerungskontrollmodell eingeführt werden. 
1.4.4. Massnahmen zur Verminderung von Hörschäden durch laute Musik bei jun-

gen Menschen. 
1.4.5. Aufbau eines Lärm-Monitorings mit drei Messstationen. 

1.5. Produktegruppe 5: Stoffe 
1.5.1. Der Vollzug des Chemikalienrechts und der Störfallverordnung erfolgt risiko-

basiert und nach den im Prozessmanagement des Amtes definierten Pro-
zessabläufen. 

1.5.2. Umsetzung der Abfallplanung 2017 des Kantons. 
1.5.3. Umsetzung der Baustoffrecycling-Strategie des Kantons. 

2. Für das Globalbudget „Umwelt“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2017 bis 2019 ein 
Verpflichtungskredit von 31‘159‘000 Franken beschlossen. 

3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget „Umwelt“ wird bei einer vom Regie-
rungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertrages vom 
25. Oktober 2004 (GAV)1) angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 

 

 
Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 _______________  

1) BGS 126.3. 
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Verteiler KRB 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Umwelt (2) 
Finanzdepartement 
Amt für Finanzen 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 


